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Dekret 
über die Teilrevision des Steuergesetzes 

Vom 10. November 2009 

Der Grosse Rat des Kantons Aargau, 

gestützt auf § 3 Abs. 1 des Steuergesetzes vom 15. Dezember 1998 1), 

beschliesst: 

I. 
 

Das Steuergesetz (StG) vom 15. Dezember 1998 2) wird wie folgt geän-
dert: 

§ 5 Abs. 1 
1 Als juristische Personen werden besteuert: Kapitalgesellschaften (Akti-
engesellschaften, Kommanditaktiengesellschaften, Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung), Genossenschaften, Vereine, Stiftungen, Körper-
schaften und Anstalten des öffentlichen Rechts sowie Körperschaften des 
kantonalen Rechts. Einer juristischen Person gemäss § 81 gleichgestellt 
sind die kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz nach 
Art. 58 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollek-
tivanlagengesetz, KAG) vom 23. Juni 2006 3). Die Investmentgesellschaf-
ten mit festem Kapital nach Art. 110 KAG werden wie Kapitalgesell-
schaften besteuert. 

§ 9a (neu) 

Einkünfte aus Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen gemäss KAG wer-
den den Anlegern anteilsmässig zugerechnet; Einkünfte aus Anteilen an 
kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz sind nur steuerbar, 
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soweit die Gesamterträge die Erträge aus direktem Grundbesitz überstei-
gen. 

§ 14 Abs. 1 lit. f, lit. g (neu), Abs. 2 Einleitungssatz 
1 Von der Steuerpflicht sind ferner befreit: 

f) die ausländischen Staaten für ihre inländischen, ausschliesslich dem 
unmittelbaren Gebrauch der diplomatischen und konsularischen Ver-
tretungen bestimmten Liegenschaften sowie die von der Steuerpflicht 
befreiten institutionellen Begünstigten nach Art. 2 Abs. 1 des Bun-
desgesetzes über die von der Schweiz als Gaststaat gewährten Vor-
rechte, Immunitäten und Erleichterungen sowie finanziellen Beiträge 
(Gaststaatgesetz, GSG) vom 22. Juni 2007 1) für die Liegenschaften, 
die Eigentum der institutionellen Begünstigten sind und die von 
deren Dienststellen benützt werden; 

g) die kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz, sofern 
deren Anleger ausschliesslich steuerbefreite Einrichtungen der beruf-
lichen Vorsorge nach Litera a oder steuerbefreite inländische Sozial-
versicherungs- und Ausgleichskassen nach Litera b sind. 

2 Die in Absatz 1 lit. a–e und g genannten juristischen Personen mit 
besonderen Zwecken entrichten jedoch 

§ 17a (neu) 
1 Die von der Steuerpflicht ausgenommenen begünstigten Personen nach 
Art. 2 Abs. 2 GSG werden insoweit nicht besteuert, als das Bundesrecht 
eine Steuerbefreiung vorsieht. 
2 Bei teilweiser Steuerpflicht gilt § 19 Abs. 1. 

§ 29 Abs. 1 lit. e, Abs. 3 (neu) 
1 Steuerbar sind die Erträge aus beweglichem Vermögen, insbesondere 

e) Einkünfte aus Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen mit direktem 
Grundbesitz, soweit die Gesamterträge die Erträge aus direktem 
Grundbesitz übersteigen; 

3 Die Rückzahlung von Einlagen, Aufgeldern und Zuschüssen, die von 
den Inhabern der Beteiligungsrechte nach dem 31. Dezember 1996 
geleistet worden sind, wird gleich behandelt wie die Rückzahlung von 
Grund- oder Stammkapital. 
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§ 32a (neu) 
1 Wird eine Liegenschaft des Anlagevermögens aus dem Geschäftsvermö-
gen in das Privatvermögen überführt, kann die steuerpflichtige Person 
verlangen, dass im Zeitpunkt der Überführung nur die Differenz zwischen 
den Anlagekosten und dem massgebenden Einkommenssteuerwert besteu-
ert wird. In diesem Fall gelten die Anlagekosten als neuer massgebender 
Einkommenssteuerwert, und die Besteuerung der übrigen stillen Reserven 
als Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit wird bis zur Veräus-
serung der Liegenschaft aufgeschoben. 
2 Die Verpachtung eines Geschäftsbetriebs gilt nur auf Antrag der steuer-
pflichtigen Person als Überführung in das Privatvermögen. 
3 Wird bei einer Erbteilung der Geschäftsbetrieb nicht von allen Erben 
fortgeführt, wird die Besteuerung der stillen Reserven auf Gesuch der den 
Betrieb übernehmenden Erben bis zur späteren Realisierung aufgescho-
ben, soweit diese Erben die bisherigen für die Einkommenssteuer massge-
benden Werte übernehmen. 

§ 37 Abs. 1, Abs. 1bis (neu) 
1 Werden Gegenstände des betriebsnotwendigen Anlagevermögens 
ersetzt, können die stillen Reserven auf die als Ersatz erworbenen 
Anlagegüter übertragen werden, wenn diese ebenfalls betriebsnotwendig 
sind und sich in der Schweiz befinden. Vorbehalten bleibt die 
Besteuerung beim Ersatz von Liegenschaften durch Gegenstände des 
beweglichen Vermögens. 
1bis Das Ersatzobjekt nach Absatz 1 muss innert angemessener Frist, in der 
Regel 1 Jahr vor oder 3 Jahre nach der Veräusserung, für das gleiche 
Unternehmen erworben werden. 

§ 39 Abs. 2 und 3 
2 Bei Liegenschaften im Privatvermögen können die Unterhaltskosten, die 
Kosten der Instandstellung von neu erworbenen Liegenschaften, die Ver-
sicherungsprämien und die Kosten der Verwaltung durch Dritte abgezo-
gen werden. Den Unterhaltskosten sind Investitionen gleichgestellt, die 
dem Energiesparen und dem Umweltschutz dienen, soweit sie bei der 
direkten Bundessteuer abziehbar sind. 
3 Aufgehoben. 

§ 40 lit. a 

Von den Einkünften werden abgezogen: 

a) die privaten Schuldzinsen im Umfange der nach den §§ 29, 29a und 
30 steuerbaren Vermögenserträge und weiterer Fr. 50'000.–; 

Ibis. Steuer-
aufschub-
tatbestände 
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§ 44a 

Aufgehoben. 

§ 45 Abs. 1 lit. f 
1 Der getrennt vom übrigen Einkommen berechneten Jahressteuer zu 40 % 
des Tarifs unterliegen: 

f) Die Summe der in den letzten zwei Geschäftsjahren realisierten stil-
len Reserven, wenn die selbstständige Erwerbstätigkeit nach dem 
vollendeten 55. Altersjahr oder wegen Unfähigkeit zur 
Weiterführung infolge Invalidität definitiv aufgegeben wird. 
Einkaufsbeiträge gemäss § 40 lit. d sind abziehbar, soweit sie nicht 
bereits beim ordentlichen Einkommen abgezogen werden können. 
Werden keine solchen Einkäufe vorgenommen, wird die Steuer auf 
dem Betrag der realisierten stillen Reserven, für den der 
Steuerpflichtige die Zulässigkeit eines Einkaufs gemäss § 40 lit. d 
nachweist, erhoben. Der Restbetrag der realisierten stillen Reserven 
wird ebenfalls mit einer Jahressteuer zu 40 % des Tarifs getrennt 
vom übrigen Einkommen besteuert. Die Zusammenrechnung nach 
Absatz 2 kommt nicht zur Anwendung. Die gleiche Satzmilderung 
gilt auch für den überlebenden Ehegatten, die anderen Erben und die 
Vermächtnisnehmer, sofern sie das übernommene Unternehmen nicht 
fortführen; die steuerliche Abrechnung erfolgt spätestens fünf Kalen-
derjahre nach Ablauf des Todesjahres des Erblassers. 

§ 46 Abs. 3 
3 Bei Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz ist 
die Wertdifferenz zwischen den Gesamtaktiven der kollektiven Kapital-
anlage und deren direktem Grundbesitz steuerbar. 

§ 48 

Immaterielle Güter und bewegliches Vermögen, die zum Geschäftsvermö-
gen der steuerpflichtigen Person gehören, werden zu dem für die Ein-
kommenssteuer massgeblichen Wert bewertet. 

§ 72 Abs. 1 und 1bis, Abs. 1ter (neu) 
1 Werden Gegenstände des betriebsnotwendigen Anlagevermögens 
ersetzt, können die stillen Reserven auf die als Ersatz erworbenen 
Anlagegüter übertragen werden, wenn diese ebenfalls betriebsnotwendig 
sind und sich in der Schweiz befinden. Vorbehalten bleibt die 
Besteuerung beim Ersatz von Liegenschaften durch Gegenstände des 
beweglichen Vermögens. 
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1bis Beim Ersatz von Beteiligungen können die stillen Reserven auf eine 
neue Beteiligung übertragen werden, sofern die veräusserte Beteiligung 
mindestens 10 % des Grund- oder Stammkapitals oder mindestens 10 % 
des Gewinns und der Reserven der anderen Gesellschaft ausmacht und 
diese Beteiligung während mindestens eines Jahres im Besitz der Kapital-
gesellschaft oder Genossenschaft war. 
1bis Das Ersatzobjekt nach Absatz 1 muss innert angemessener Frist, in der 
Regel 1 Jahr vor oder 3 Jahre nach der Veräusserung, für das gleiche 
Unternehmen erworben werden. 

§ 73 Marginalie und Abs. 4 
4 Die kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz unterliegen der 
Gewinnsteuer für den Ertrag aus direktem Grundbesitz. 

 

§ 76 Abs. 1 
1 Ist eine Kapitalgesellschaft oder eine Genossenschaft zu mindestens 
10 % am Grund- oder Stammkapital oder am Gewinn und an den Reser-
ven einer anderen Gesellschaft beteiligt oder haben ihre Beteiligungs-
rechte einen Verkehrswert von mindestens 1 Million Franken, ermässigt 
sich die Gewinnsteuer im Verhältnis des Nettoertrags aus den Beteili-
gungsrechten zum gesamten Reingewinn. 

§ 77 Abs. 2 lit. b 
2 Kapitalgewinne werden bei der Berechung der Ermässigung nach § 76 
nur berücksichtigt 

b) wenn die veräusserte Beteiligung mindestens 10 % des Grund- oder 
Stammkapitals einer anderen Gesellschaft betrug oder einen 
Anspruch auf mindestens 10 % des Gewinns und der Reserven einer 
anderen Gesellschaft begründete und während mindestens eines Jah-
res im Besitz der veräussernden Kapitalgesellschaft oder Genossen-
schaft war; fällt die Beteiligungsquote infolge Teilveräusserung unter 
10 %, kann die Ermässigung für jeden folgenden Veräusserungsge-
winn nur beansprucht werden, wenn die Beteiligungsrechte am Ende 
des Steuerjahres vor dem Verkauf einen Verkehrswert von mindes-
tens 1 Million Franken hatten. 

f) Gewinn von 
Vereinen, 
Stiftungen und 
kollektiven 
Kapitalanlagen 
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§ 85 Marginalie und Abs. 1 lit. b 
1 Als steuerbares Eigenkapital gilt 

b) bei kollektiven Kapitalanlagen der auf den direkten Grundbesitz 
entfallende Anteil am Reinvermögen. 

 

§ 185 Abs. 1 lit. d 
1 Den Veranlagungsbehörden müssen für jede Steuerperiode eine 
Bescheinigung einreichen: 

d) kollektive Kapitalanlagen über die Verhältnisse, die für die Besteue-
rung des direkten Grundbesitzes und dessen Erträge massgebend 
sind. 

§ 200 Abs.1 
1 Gegen Entscheide des Verwaltungsgerichtes betreffend die in § 1 Abs. 1 
lit. a–d vorgesehenen Steuern können die steuerpflichtigen Personen, das 
Kantonale Steueramt und die Eidgenössische Steuerverwaltung gestützt 
auf Art. 73 Abs. 1 des Steuerharmonisierungsgesetzes 1) Beschwerde in 
öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beim Bundesgericht erheben. 

§ 206 Marginalie 

 

 

§ 208 Abs. 1bis (neu) 
1bis Wenn bei Einleitung eines Nachsteuerverfahrens ein Strafverfahren 
wegen Steuerhinterziehung weder eingeleitet wird noch hängig ist noch 
von vornherein ausgeschlossen werden kann, wird die steuerpflichtige 
Person auf die Möglichkeit der späteren Einleitung eines solchen Straf-
verfahrens aufmerksam gemacht. 

§ 209a (neu) 
1 Alle Erben haben unabhängig voneinander Anspruch auf eine verein-
fachte Nachbesteuerung der vom Erblasser hinterzogenen Bestandteile 
von Vermögen und Einkommen, wenn 

a) die Hinterziehung keiner Steuerbehörde bekannt ist; 
b) sie die Verwaltung bei der Feststellung der hinterzogenen Vermö-

gens- und Einkommenselemente vorbehaltlos unterstützen und 

                                                                                                                    

 1) SR 642.14 
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c) sie sich ernstlich um die Bezahlung der geschuldeten Nachsteuer 
bemühen. 

2 Die Nachsteuer wird für die letzten drei vor dem Todesjahr abgelaufenen 
Steuerperioden nach den Vorschriften über die ordentliche Veranlagung 
berechnet und samt Verzugszins nachgefordert. 
3 Die vereinfachte Nachbesteuerung ist ausgeschlossen, wenn die Erb-
schaft amtlich oder konkursamtlich liquidiert wird. 
4 Auch der Willensvollstrecker oder der Erbschaftsverwalter kann um eine 
vereinfachte Nachbesteuerung ersuchen. 

§ 236 Abs. 2 und 3, Abs. 4 (neu) 
2 Die Busse wird dem Verschulden entsprechend festgesetzt und beträgt 
einen Drittel bis das Dreifache, in der Regel das Einfache der hinterzoge-
nen Steuer. 
3 Zeigt die steuerpflichtige Person erstmals eine Steuerhinterziehung 
selbst an, wird von einer Strafverfolgung abgesehen (straflose Selbstan-
zeige), wenn 

a) die Hinterziehung keiner Steuerbehörde bekannt ist; 
b) sie die Steuerbehörden bei der Feststellung der hinterzogenen 

Vermögens und Einkommenselemente vorbehaltlos unterstützt und 
c) sie sich ernstlich um die Bezahlung der geschuldeten Nachsteuer 

bemüht. 
4 Bei jeder weiteren Selbstanzeige wird die Busse unter den Vorausset-
zungen nach Absatz 3 auf einen Fünftel der hinterzogenen Steuer ermäs-
sigt. 

§ 238 Abs. 3 (neu) 
3 Zeigt sich eine Person nach Absatz 1 erstmals selbst an und sind die 
Voraussetzungen nach § 236 Abs. 3 lit. a und b erfüllt, wird von einer 
Strafverfolgung abgesehen und die Solidarhaftung entfällt. 

§ 239 
1 Mit Busse wird bestraft, wer 

a) Nachlasswerte, zu deren Bekanntgabe sie oder er im Inventarverfah-
ren verpflichtet ist, verheimlicht oder beiseite schafft in der Absicht, 
sie der Inventaraufnahme zu entziehen;  

b) zu einer Tat nach Litera a anstiftet, Hilfe leistet oder eine solche Tat 
begünstigt. 

2 Die Busse beträgt bis zu Fr. 10'000.–, in schweren Fällen oder bei Rück-
fall bis zu Fr. 50'000.–. Sie wird ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit des 
Steuerpflichtigen ausgesprochen. 
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3 Der Versuch einer Verheimlichung oder Beiseiteschaffung von Nach-
lasswerten ist ebenfalls strafbar. Die Strafe kann milder sein als bei voll-
endeter Begehung. 
4 Zeigt sich eine Person nach den Absätzen 1 und 3 erstmals selbst an, 
wird von einer Strafverfolgung wegen Verheimlichung oder Beiseite-
schaffung von Nachlasswerten im Inventarverfahren und wegen allfälliger 
anderer in diesem Zusammenhang begangener Straftaten abgesehen 
(straflose Selbstanzeige), wenn 

a) die Widerhandlung keiner Steuerbehörde bekannt ist und 
b) die Person die Verwaltung bei der Berichtigung des Inventars vorbe-

haltlos unterstützt. 

§ 240 

Die steuerpflichtige Person, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter 
Ehe lebt, wird nur für die Hinterziehung ihrer eigenen Steuerfaktoren 
gebüsst. Vorbehalten bleibt § 238 Abs. 1. Die Mitunterzeichnung der 
Steuererklärung stellt für sich allein keine Widerhandlung nach § 238 
Abs. 1 dar. 

§ 241a (neu) 
1 Zeigt eine steuerpflichtige juristische Person erstmals eine in ihrem 
Geschäftsbetrieb begangene Steuerhinterziehung selbst an, wird von einer 
Strafverfolgung abgesehen (straflose Selbstanzeige), wenn 

a) die Hinterziehung keiner Steuerbehörde bekannt ist; 
b) sie die Verwaltung bei der Festsetzung der Nachsteuer vorbehaltlos 

unterstützt und 
c) sie sich ernstlich um die Bezahlung der geschuldeten Nachsteuer 

bemüht. 
2 Die straflose Selbstanzeige kann auch eingereicht werden nach einer 

a) Änderung der Firma oder einer Verlegung des Sitzes innerhalb der 
Schweiz; 

b) Umwandlung nach den Art. 53–68 des Bundesgesetzes über Fusion, 
Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung (Fusionsgesetz, 
FusG) vom 3. Oktober 2003 1) durch die neue juristische Person für 
die vor der Umwandlung begangenen Steuerhinterziehungen; 

c) Absorption (Art. 3 Abs. 1 Bst. a FusG) oder Abspaltung (Art. 29 
Bst. b FusG) durch die weiterbestehende juristische Person für die 
vor der Absorption oder Abspaltung begangenen Steuerhinterziehun-
gen. 
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3 Die straflose Selbstanzeige muss von den Organen oder Vertretern der 
juristischen Person eingereicht werden. Von einer Strafverfolgung gegen 
diese Organe oder Vertreter wird abgesehen und ihre Solidarhaftung 
entfällt. 
4 Zeigt ein ausgeschiedenes Organmitglied oder ein ausgeschiedener 
Vertreter der juristischen Person diese wegen Steuerhinterziehung erst-
mals an und ist die Steuerhinterziehung keiner Steuerbehörde bekannt, 
wird von einer Strafverfolgung der juristischen Person, sämtlicher aktuel-
ler und ausgeschiedener Mitglieder der Organe und sämtlicher aktueller 
und ausgeschiedener Vertreter abgesehen. Ihre Solidarhaftung entfällt. 
5 Bei jeder weiteren Selbstanzeige wird die Busse unter den Vorausset-
zungen nach Absatz 1 auf einen Fünftel der hinterzogenen Steuer ermäs-
sigt. 
6 Nach Beendigung der Steuerpflicht einer juristischen Person in der 
Schweiz kann keine Selbstanzeige mehr eingereicht werden. 

§ 243 Abs. 1 
1 Die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Steuerhinterziehung wird 
der betroffenen Person schriftlich mitgeteilt. Es wird ihr Gelegenheit 
gegeben, sich zu der gegen sie erhobenen Anschuldigung zu äussern; sie 
wird auf ihr Recht hingewiesen, die Aussage und ihre Mitwirkung zu 
verweigern. 

§ 244 Abs. 4 (neu) 
4 Beweismittel aus einem Nachsteuerverfahren dürfen in einem Strafver-
fahren wegen Steuerhinterziehung nur dann verwendet werden, wenn sie 
weder unter Androhung einer Veranlagung nach pflichtgemässem Ermes-
sen (§ 191 Abs. 3) mit Umkehr der Beweislast gemäss den §§ 192 Abs. 2 
und 193 Abs. 3 noch unter Androhung einer Busse wegen Verletzung von 
Verfahrenspflichten beschafft wurden. 

§ 252 Abs. 2 
2 Gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichtes kann beim Bundesge-
richt nach Massgabe des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (Bun-
desgerichtsgesetz, BGG) vom 17. Juni 2005 1) Beschwerde in öffentlich-
rechtlichen Angelegenheiten geführt werden. Die Strafgerichtsbarkeit ist 
ausgeschlossen. 

                                                                                                                    

 1) SR 173.110 
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§ 255 Abs. 3 (neu) 
3 Liegt eine Selbstanzeige nach den §§ 236 Abs. 3 oder 241a Abs. 1 
wegen Steuerhinterziehung vor, wird von einer Strafverfolgung wegen 
allen anderen Straftaten abgesehen, die zum Zweck der Steuerhinter-
ziehung begangen wurden. Diese Bestimmung ist auch in den Fällen nach 
den §§ 238 Abs. 3 und 241a Abs. 3 und 4 anwendbar. 

§ 256 Abs. 4 (neu) 
4 Liegt eine straflose Selbstanzeige wegen Veruntreuung der Quel-
lensteuer vor, wird auch von einer Strafverfolgung wegen allen anderen 
Straftaten abgesehen, die zum Zweck der Veruntreuung der Quellensteuer 
begangen wurden. Diese Bestimmung ist auch in den Fällen nach den 
§§ 238 Abs. 3 und 241a Abs. 3 und 4 anwendbar. 

II. 
 

Dieses Dekret ist in der Gesetzessammlung zu publizieren. Es tritt am 
1. Januar 2010 in Kraft. Die §§ 29 Abs. 3, 32 Abs. 1–3, 37 Abs. 1 und 1bis, 
40 lit. a, 44a, 45 Abs. 1 lit. f, 48, 72 Abs. 1–1ter, 76 Abs. 1, 77 Abs. 2 lit. b 
treten am 1. Januar 2011 in Kraft. § 39 Abs. 2 tritt rückwirkend auf den 
1. Januar 2009 in Kraft. 

 


